
VO/GV03/2018-0508 Seite: 1/2

Beschlussübersicht
(Beschlussvorlage mit den bisherigen Beratungsergebnissen)

Beschlussvorlage
Gemeinde Groß Stieten

Federführend:
Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV03/2018-0508
öffentlich

04.09.2018
Bürgermeister

Beratung und Beschlussfassung zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 
und zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Gemeinde Groß Stieten
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 20.09.2018 Finanzausschuss Groß Stieten
Ö 17.10.2018 Gemeindevertretung Groß Stieten

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Groß Stieten beschließt auf der Grundlage des § 48 der 
Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 
1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Groß Stieten für das Haushaltsjahr 2018.

Sachverhalt:
Nach Prüfung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2018 durch die 
Kommunalaufsicht trifft diese unter Pkt. A.2 folgende rechtsaufsichtliche Anordnung:
Gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V wird der Beschluss einer Nachtragshaushaltssatzung  bis zum 
31.10.2018 angeordnet.
Begründung: Auf Grund der nicht gesetzeskonformen Zuführung zum investiven Bereich aus 
einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, ist der Beschluss einer 
Nachtragshaushaltssatzung mit entsprechenden Änderungen notwendig. Die Zuführung 
entspricht nicht den Vorgaben des § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik und muss korrigiert werden.
Die rechtsaufsichtliche Anordnung unter Pkt. A.1 ist ebenfalls im 1. Nachtragshaushalt der 
Gemeinde Groß Stieten zu berücksichtigen. Gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V wird angeordnet, 
dass die Gemeinde Groß Stieten haushaltswirtschaftliche Entscheidungen trifft, die im 
Ergebnishaushalt 2018 zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses vor 
Rücklagenentnahme und im Finanzhaushalt zu einer Verbesserung des Saldos der 
ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um mindestens 23.000 € führen.
Aufgrund des geänderten Haushaltserlasses zum FAG vom 09.04.2018 wird dies für die 
Gemeinde Groß Stieten schwer umsetzbar, weil sich dadurch die Schlüsselzuweisung für 
laufende Zwecke um 25.900 € für die Gemeinde vermindert hat. Die Haushaltssituation hat 
sich somit weiter verschlechtert. Es müssen zusätzliche Einsparungen festgelegt werden.

Anlage/n:
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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Beschlüsse:

20.09.2018 Finanzausschuss Groß Stieten
SI/03/FinA-21 Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Groß 

Stieten
Frau Baustian informiert, dass die Erstellung eines Nachtragshaushaltes auf Grundlage 
einer rechtsaufsichtlichen Anordnung erfolgt ist. Die nicht gesetzeskonforme Zuführung zum 
investiven Bereich aus dem positiven Saldo der laufenden Ein-und Auszahlungen in Höhe 
von 425.000 €, festgesetzt im Haushalt 2018 der Gemeinde Groß Stieten, muss korrigiert 
werden. Eine weitere rechtsaufsichtliche Anordnung fordert im Ergebnishaushalt 2018 eine 
Verbesserung des Jahresergebnisses und im Finanzhaushalt eine Verbesserung des Saldos 
der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um mindestens 23.000 €.

Beide rechtsaufsichtlichen Anordnungen sind im Entwurf des Nachtragshaushaltes erfüllt. 
Frau Baustian erläutert dies anhand der Nachtragshaushaltssatzung.

Im Anschluss geht Frau Baustian näher auf die geänderten Haushaltspositionen ein.

Die Finanzausschussmitglieder stellen fest, dass die Ursachen für die Mehraufwendungen 
bei Sachleistungen und Verbrauchsmaterial der FFw und für das Dorfgemeinschaftshaus 
sowie der hohe Reparaturaufwand der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz geprüft werden 
müssen. Die Ursachen der Mindererträge für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses 
sind ebenfalls zu prüfen.

Im Haushalt 2018 ist für die FFw die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens mit 
dem Betrag von 45.000 € geplant. Das günstigste Angebot der erfolgten Ausschreibung 
ergab einen Kaufpreis von 52.216 €. Es soll geprüft werden, ob die erhöhten Kosten 
begründet und notwendig sind.
Es wird über den 1. Nachtrag 2018 abgestimmt. 

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, unter dem Vorbehalt der Prüfung 
der Ausschreibung des Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr, die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtraghaushaltsplan 2018 zu beschließen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Groß Stieten beschließt auf der Grundlage des § 48 der 
Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 
1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Groß Stieten für das Haushaltsjahr 2018.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 5
davon besetzte Mandate: 5
davon Anwesende: 5
Ja- Stimmen: 5
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -

17.10.2018 Gemeindevertretung Groß Stieten
SI/03/GV03-97 Sitzung der Gemeindevertretung Groß Stieten
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